Satzung  geänderte Fassung vom 10.06.2009
 ------------------------------------------------------------------------------------------​
        § 1- Name, Sitz und Rechtsnatur

1.)
Der Verein führt den Namen Deutscher Berner Sennenhunde Club Mecklenburg (DBSCM) mit dem  
Zusatz  e. V nach Eintragung in das Vereinsregister.

2.)
Der Verein wurde am 22.02.2009 gegründet und hat seinen Sitz in 17111 Lindenberg, Rellyner Str. 2.

Es wird beantragt, ihn in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Demmin  einzutragen.

3.)      Hauptgeschäftsstelle: Rellyner Str. 2, 17111 Lindenberg

4.)
Der Verein kann Mitglied in einem Nationalen Dachverband werden, der ebenfalls die unter § 4 genannten Interessen unterstützt und /oder fördert. Hierüber entscheidet der Vorstand

5)   Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be​günstigt werden.

       § 2 - Geschäftsjahr, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1.)
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2)        Erfüllungsort und Gerichtsstand in allen Angelegenheiten ist der Sitz der Hauptgeschäfts​stelle. Das gilt auch für die Geltendmachung von Ansprüchen aus unerlaubter Handlung und Vertretung ohne Vertretungsvollmacht.

         § 3 - Haftung

Für die Verbindlichkeiten des Vereines haftet nur dessen Vermögen. Die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder insbesondere des Vorstandes ist ausgeschlossen.

          § 4 - Vereinszweck

1,)
Der Verein wird als Hundezucht Verein geführt.

2.)
Der Verein hat den Zweck, die Zucht von Rassehunden zu unterstützen, zu fördern und, soweit möglich, zu verbessern.

3.)
Der Verein führt ein eigenes Zuchtbuchamt.

4.)      Der Verein veranstaltet mit Zustimmung des Nationale Dachverbandes Zuchtschauen.
              Er unterstützt solche Veranstaltungen teilweise durch die Vergabe von Titeln, stets aber durch die Vergabe von Ehrenpreisen.
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5.)    Der Verein gibt werbende, aufklärende und belehrende Schriften betr. Hunde, - zucht, - haltung, erziehung usw. heraus.

6.)
Der Verein ist für alle Bevölkerungsschichten offen.

7)      Der Verein vertritt die gemeinsamen Interessen aller Mitglieder und Rassehunde-Züchter gegenüber

           Behörden,  der    Öffentlichkeit und allen Vereinigungen oder Zusammenschlüssen der Rassehundezucht.

8.)    Der Verein bildet Zuchtwarte und Zuchtrichter aus 

9.)    Der Tätigkeitsbereich des Vereines ist unbegrenzt. 

10.)    Der Verein ist politisch und religiös neutral
         § 5- Organe, pp.

1.) Die Organe des Vereines sind.
       • a.) der Vorstand,

· die Mitgliederversammlung.

      2.)
a.) Die Aufnahme in der Deutscher Berner Sennenhunde Club Mecklenburg (DBSCM) ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand des Vereines mit einfacher Stimmenmehrheit.t

•
Jedes Mitglied hat bei seiner Aufnahme eine Aufnahmegebühr zu entrichten und alljährlich einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Für die Aufnahme eines Züchters fällt zusätzlich eine Zwingerschutzgebühr an. Die Gebühren für die Rufnamen, den Beitrag und den Zwin​gerschutz werden von der Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) festgesetzt. Für die Ausstellung von Ahnenpässen usw, werden gesonderte Gebühren erhoben, diese setzt der Vorstand des Vereines fest.

c) Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31. Januar des jeweiligen Kalenderjahres unaufgefordert zu entrichten.

· Der Vorstand des Vereines kann die Aufnahmegebühr, den Mitgliedsbeitrag und die Ge​bühren in besonderen Fällen stunden, ermäßigen oder erlassen.
        §  6 – Mitgliedschaft
1.)
Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, Familienmitgliedern und Ehrenmitgliedern. 
2.)
Jede geschäftsfähige, unbescholtene Person kann Mitglied im Deutschen Berner Sennenhunde Club-Mecklenburg werden. Hundehändler und Züchter mit mehr als 10 Zuchttieren sind von der Mitglied​schaft ausgeschlossen.

3.) 3.)       Familienangehörige von Vereinsmitgliedern können als vollberechtigte Mitglieder beitreten. Sie

      entrichten einen ermäßigten Beitrag. Als Familienmitglieder gelten Ehegatten,
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Lebensgefährten oder Jugendliche, die mit dem Vereinsmitglied in häuslicher Gemeinschaft leben.

4.)
Mitglieder des Deutscher Berner Sennenhunde Club Mecklenburg, die sich durch besondere Verdienste für den Verein ausgezeichnet haben, können durch Beschluss des Vorstandes zu Ehren​mitgliedern ernannt werden. Diese sind dann für das darauffolgende Geschäftsjahr von der Beitragspflicht befreit. Im übrigen ist es aber den ordentlichen Mitgliedern gleichgestellt.

5.)    Jugendliche Mitglieder sind, welche das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben,. Sie sind weder stimmberechtigt noch wählbar. Sie entrichten einen ermäigten Beitrag als Familien​mitglied Zur Mitgliedschaft muß der Jugendliche eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters vorlegen.

6.)    Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist die Einreichung eines vollständig ausgefüllten formular​mäßigen Aufnahmeantrages bei der Hauptgeschäftsstelle erforderlich. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand Im Falle der Ablehnung brauchen keine Gründe angegeben werde»

7.)
Die Mitgliedsunterlagen werden dem neuen Mitglied per Nachnahme zugeschickt.

8.)     Mit dem Aufnahmeantrag erkennt das Mitglied die Satzung und alle sonstigen Bestimmungen und Regelungen, insbesondere die Zuchtordnung an.
         § 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.)
Alle voll jährigen ordentlichen Mitglieder sind antragsberechtigt.

2.)
Alle vol1jährigen ordentlichen Mitglieder können zu jedem Amt gewählt werden, soweit es ihren Fähigkeiten entspricht.

3.)
Die Mitglieder sind verpflichtet:

a.)
die Bestrebungen des Vereines zu fördern und alle Bestimmungen des Vereines einzuhalten- Gleiches gilt für den internationalen Dachverband.

b)
den Tierschutzgedanken zu fördern,

c)
keinen Hundehandel zu betreiben oder zu unterstützen.

)
die Hundezucht und -haltung ernsthaft und ordentlich zu betreiben, ihre Tiere gewissenhaft zu pflegen und ihre Würfe in das Zuchtbuch des DBSM eintragen zu lassen Näheres regelt die Zuchtordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist.

e)
ihren finanziellen Verpflichtungen dem DBSCM gegenüber stets pünktlich nachzu​kommen Der Beitrag ist eine Bringschuld und ist unaufgefordert im voraus zu bezahlen, spätestens jedoch am 31. Januar des laufenden Geschäftsjahres

Wird der Beitrag nicht rechtzeitig entrichtet, so ruhen alle Mitgliedsrechte und die Zusendung von Informationen usw, wird eingestellt.
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4.)
Die Inanspruchnahme der sich aus der Mitgliedschaft ergebenen Rechte setzt die Erfüllung der Mitgliedspflichten voraus

5)
Die Mitglieder haben keine Ansprüche auf das Vereinsvermögen des DBSCM.

6.)
Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit nicht von den gegenüber dem Verein noch beste​henden Pflichten.
                   §   8 - Ende der Mitgliedschaft
1.)
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, freiwilligen Austritt oder Ausschluss.

2.)
Der Austritt kann jederzeit zum Ende des laufenden Kalenderjahres erklärt werden.

Dieses hat spätestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich an die Hauptge -  schäftsstelle  zu erfolgen.

3.)
Scheidet ein Hauptmitglied aus, dann scheiden automatisch alle ihm angeschlossenen Familien​mitglieder mit aus, es sei denn, ein ihm angeschlossenes Familienmitglied stellt einen Antrag auf Hauptmitgliedschaft und diesem wird stattgegeben. Hierfür gilt § 6.

4.)
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann beschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

              Die  näheren Einzelheiten regelt § 9 (Verlust der Mitgliedschaft, Verwarnung, Verweis).

         §  9 - Verlust der Mitgliedschaft, Verwarnung, Verweis

1.)
Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem DBSCM erfolgt wegen schwerer Verletzungen der Mitgliedspflichten.

2.)
Der Ausschluss kann erfolgen:

· bei Verletzung der Satzung oder der Interessen des DBSCM.

· bei einem die Zucht schädigenden Verhalten.

c)
bei unsachgemäßer Kritik an einem Mitglied der Vereinsleitung oder bei Verbreitung unwahrer oder beleidigender Äußerung über diesen.

· bei Störung des Vereinsfriedens

•
bei Verfehlungen gegen die Zuchtbestimmungen oder gegen sonstige, vom Vorstand, der Vereinsleitung oder von der Mitgliederversammlung beschlossene Bestimmungen.

f)
bei Verstoß gegen die allgemeinen Tierschutzverordnungen.

3.)
Der Ausschluss muss erfolgen:

· bei Fälschung oder Vertauschung von Ahnentafeln oder falschen Angaben in Deckscheinen und Wurfurmeldungen

· bei wissentlicher Zucht mit verbotenen Hunden.

· bei anderen groben Verstößen gegen die Zuchtordnung oder andere Ordnungen.
· bei Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.

· bei Nichtbezahlung der Beiträge oder sonst einer Schuld an die Vereinskasse, wenn nach einer Mahnung innerhalb von vier Wochen keine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungspflicht aber bleibt bestehen.
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4.)
Über den Ausschluss beschließt der Vorstand des DBSCM. Der getroffene kann gegen den Ausschluss innerhalb einer Frist von 4 Wochen beim Ehrenrat Einspruch einlegen. Dieser wird über den Einspruch des getroffenen entscheiden. Die Einlegung des Einspruches hat keine aufschiebende Wirkung. Die Rechte des DBSCM gegen das ausgeschlossene Mitglied werden für das laufende Geschäftsjahr durch den Ausschluss nicht berührt.

5.)
Ausgeschlossene Mitglieder verlieren die Mitgliedsrechte mit sofortiger Wirkung und haben daher auch kein Recht, an den Versammlungen oder Veranstaltungen des DBSCM teilzunehmen.

6.)    Bei dem Ausschluss eines Mitgliedes erlöschen auch gleichzeitig die Mitgliederrechte seiner Familienangehörigen. Der Familienangehörige kann, wenn die Ausschlussgründe nicht auch auf ihn zutreffen, die Mitgliedschaft neu beantragen.

7)
Der Ausschluss eines Mitgliedes ist nicht auf die unter Punkt 1)-3)beispielhaft aufgeführten Tatbestände beschränkt. Er kann deshalb aus jedem anderen, vom ausschließenden Organ für wichtig befundenen Grund erfolgen.

              §  10 – Ämter
1.)
Sämtliche Vereinsämter sind Ehrenämter.

2.)
Der Inhaber eines Vereinsamtes im DBSCM muss Mitglied im DBSCM sein. Er kann nicht ohne Genehmigung des Vorstandes des DBSCM die Mitgliedschaft in einer anderen kynologischen Vereinigung oder Organisation erwerben oder behalten, sich an ihr beteiligen oder ein Amt in ihr annehmen.

3.)
Ein Auslagenersatz richtet sich nach der Beitrags- und Finanzordnung des DBSCM, die nicht Bestandteil dieser Satzung ist.

4.)       Ein Ehrenamt endet, abgesehen vom Zeitablauf, Austritt, Tod oder Ausschluss, wenn dem Inhaber in einer Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) mit mindestens 50% der ver​tretenen und vorhandenen stimmen das Misstrauen ausgesprochen wird Siehe außerdem B 14 Abs. 6)a)

           §   11 – Finanzen
1)   Von den Mitgliedern werden Beiträge, Gebühren und Umlagen erhoben. Die Höhe der Auf​nahmegebühr und des Mitgliedsbeitrages werden von der Mitgliederversammlung (Haupt​versammlung) festgesetzt. Die Höhe der Gebühren und Umlagen werden von der Vereins​leitung festgesetzt.

2.)
Übergrößere Ausgaben entscheidet der Vorstand des DBSCM.

3.)
Einzelheiten regelt die Beitrags- und Finanzordnung des DBSCM
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              §  12 - Mitgliederversammlung (Hauptversammlung)

1.)
Die Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) ist das oberste Organ des DBSCM. Sie ist nicht öffentlich. Der 1. Vorsitzende kann Gäste zulassen.

2.)
Die Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) findet einmal jährlich im 1. Quartal des Geschäftsjahres statt und ist vom 1. Vorsitzenden einzuberufen. Geladen werden vom 1. Vorsitzenden die Mitglieder des DBSCM. Bei der Einladung sind Zeit und Ort der Ver​sammlung, sowie die Tagesordnung anzugeben.

3)
Zwischen der Absendung der Einladung (Poststempel) und dem Tage der Mitglieder​versammlung (Hauptversammlung) muss eine Frist von vier Wochen liegen. Anträge müssen spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung bei dem 1. Vorsitzenden des DBSCM eingegangen sein.

4.)
Die Tagesordnung hat insbesondere folgende Punkte zu enthalten:

· Entgegennahme des Geschäftsberichtes des 1. Vorsitzenden

· Entgegennahme des Kassenberichtes

· Entgegennahme des Kassenprüfberichtes

· Entgegennahme der Berichte evtl. eingesetzter Hauptzuchtwarte
· Beratung und Abstimmung über fristgerecht eingegangene Anträge / Vorschläge

· Verschiedenes

Bei anstehenden Neuwahlen (alle vier Jahre) des Vorstandes, des Ausschusses und des Ehrenrates kommen folgende Tagesordnungspunkte hinzu:

· Abberufung und Entlastung sämtlicher Vereinsleitungsmitglieder und

1. Ehrenratsmitglieder

2. Wahl eines Wahlleiters
•
Wahl des 1. Vorsitzenden des DBSCM und sämtlicher anderen Vereinsleitungsmit​glieder und Ehrenratsmitglieder.

5.)
Stimmberechtigt sind die ordentlichen stimmberechtigten Mitglieder des DBSCM.

6.)
Bei Beschlüssen entscheidet die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Stimm​berechtigten, bei Stimmengleichheit die Stimme des 1. Vorsitzenden. Bei einer Satzungsänderung ist dagegen eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimm​berechtigten erforderlich.

7)
Über den wesentlichen Inhalt jeder Mitgliederversammlung (Hauptversammlung), auch der außerordentlichen Mitgliederversammlung und der gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom 1. Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unter​schreiben ist.

            § 13 - Außerordentliche Mitgliederversammlung (Hauptversammlung)
1.)
Sie kann durch den 1. Vorsitzenden des DBSCM jederzeit einberufen werden. Sie ist nicht öffentlich. Der 1. Vorsitzende kann Gäste zulassen.
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2.)
Der 1. Vorsitzende des DBSCM ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitglieder​versammlung verpflichtet, wenn mindestens 45% der Mitglieder einen entsprechenden Antrag einbringen.

3.) Hinsichtlich der Ladung und Beschlussfassung gilt § 12 sinngemäß
         § 14 - Leitung des Vereines

1.)
Die Vereinsleitung besteht aus:

· dem Vorstand

· dem Ausschuss

2.)
Der Vorstand besteht aus:

· dem 1. Vorsitzenden

· dem 2. (stelIvertr.) Vorsitzenden

· dem Kassierer

Gesetzliche Vertreter des Vereines im Sinne 9 26 II BGB sind :
· der 1. Vorsitzende

· der 2. (stellvertr.) Vorsitzende

· der Kassierer

Sie vertreten den Verein jeweils allein gerichtlich oder außergerichtlich.

3.)
Der Ausschuss besteht aus:

· dem stellvertr. Kassierer

· dem Schrift- und Protokollführer

•
evtl eingesetzten Hauptzucht warten und / oder Obmännern

Der Ausschuss kann jederzeit im Bedarfsfalle erweitert werden. Der Ausschuss ist nicht Vertretungs- oder Beschlussorgan nach § 26 und 28 BGB. Er ist in den Fällen zuständig, die ihm durch diese Satzung zugewiesen wurden, sowie für sonstige Fragen, die ihm vom Vorstand zur Entscheidung vorgelegt werden.

4.)
Die Vereinsleitung tritt im Geschäftsjahr mindestens viermal zusammen. Die Sitzungen werden vom 1. Vorsitzenden mit einer Frist von 8 Tagen einberufen und von ihm geleitet. In dringenden Fallen kann der 1. Vorsitzende ohne Einhaltung dieser Frist und telefonisch eine Sitzung einberufen, die von ihm geleitet wird

5)
Wahlen:

a.)
Vorstand, Ausschuss und Ehrenrat werden in vierjährigem Turnus von der Mitglieder​versammlung (Hauptversammlung)gewählt und zwar in offener Abstimmung. Wird ein Antrag auf Geheimwahl gestellt, ist diesem nur dann zu entsprechen, wenn mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten diesem Antrag zugestimmt wird Stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Die Wahlen erfolgen unter Leitung eines Wahlleiters. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entsprechen §12 Abs. 6 auf sich vereinigt. Stimmenen​thaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.
 b.)     Wählbar ist jedes volljährige ordentliche Mitglied, sofern das Amt seinen Fähig​keiten entspricht.
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c)
Scheidet während eines Geschäftsjahres ein Mitglied des Vorstandes, des Ausschusses oder des Ehrenrates aus, beauftragt der DBSCM-Vorstand ein Mit​glied kommissarisch mit der Wahrnehmung der Geschäfte. In der nächstfolgenden Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) muss die Ersatzwahl erfolgen.

d.)      Hält der DBSCM- Vorstand eine Erweiterung des Ausschusses für dringend erforderlich,    
             beauftragt der ein Mitglied kommissarisch mit der Wahrnehmung der Geschäfte. In der
            nächstfolgenden Mitgliederversammlung muss dann eine entsprechende Wahl erfolgen.

e.)
Volljährige ordentliche DBSCM-Mitglieder, die aus triftigem Grund am Besuch

der Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) verhindert sind, sind wählbar, sofern das Amt ihren Fähigkeiten entspricht und Sie ihre Bereitschaft zur Über​nahme einer Funktion oder eines Amtes dem 1. Vorsitzenden in schriftlicher Form angezeigt haben.

f)        Die Vereinigung von bis zu zwei Ämtern in einer Person ist zulässig. Dies gilt jedoch nicht für den Vorstand nach § 26 BGB. Bei Abstimmungen hat das Vorstands- oder Ausschussmitglied, das zwei Ämter innehat, nur eine Stimme.

6.)
Aufgabenstellung

· Der 1. Vorsitzende vertritt den DBSCM in allen gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegenheiten. Er überwacht die Ausführung der laufenden Angelegenheiten des DBSCM.

Der 1. Vorsitzende kann, allerdings in Übereinstimmung mit der einfachen Mehrheit der Vereinsleitungsmitglieder, bei grober Pflichtverletzung von ihrer Tätigkeit innerhalb des DBSCM entbinden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Die Nachfolge regelt § 14 Abs 5) b) und c).

· Die übrigen DBSCM- Vorstandsmitglieder sind gleichfalls berechtigt, den DBSCM gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten. Ohne Einschränkung ihrer Einzelvertetungs​befugnis nach außen wird für das Innenverhältnis bestimmt, daß sie von ihrer Vetretungsbefugnis nur Gebrauch machen dürfen, wenn ihnen hierzu eine schriftliche An​weisung des 1. Vorsitzenden vorliegt.

Der Kassierer hat die Aufgabe, alle finanziellen Angelegenheiten des DBSCM zu über​wachen. Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens Über alle Ausgaben und Einnahmen hat er Buch zu führen. Er darf keine größere Ausgabe tätigen ohne Zustimmung des II. und des I. Vorsitzenden.

· Der Schrift- und Protokollführer hat insbesondere von allen Mitgliederversammlungen (Hauptversammlungen) und außerordentlichen Mitgliederversammlungen und Sitzungen, hier insbesondere über Beschlüsse und Wahlen, Protokoll zu führen. Die Protokolle sind von ihm und dem 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen.

· Die Aufgaben der übrigen Ausschussmitglieder regeln die Satzung und entsprechende Nebenordnungen.
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§  15 - Wahl und Aufgaben der Kassenprüfer

1.)
Die Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) wählt zwei Kassenprüfer und einen Ersatz​prüfer mit einer Amtsdauer von einem Jahr,

Z.)
Die Kassenprüfer haben für die nächste ordentliche Mitgliederversammlung (Hauptver​sammlung) eine Prüfungsbericht zu erstatten, der sich nicht nur auf rechnerische Richtig​keit, sonder auch darauf zu erstrecken hat, ob bei den Ausgaben auch die erforderliche Wirtschaftlichkeit beachtet wurde.

,§'    16  – Ehrenrat

1.)
Der Ehrenrat besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern Sie werden für eine Amtszeit von 4 Jahren gewählt, Scheidet der Vorsitzende oder ein Beisitzer des Ehrenrates aus, kann der Vorstand eine Person kommissarisch ernennen. Auf der nächsten Mitglieder​versammlung muss dann eine entsprechende Wahl für die ggf, verkürzte Amtszeit erfolgen.

2.)
Der Vorsitzende und dessen Vertreter sollen gute Kenner des Vereinsrechtes sein.

3.)
Die Mitgliedschaft in der Vereinsleitung ist mit der Mitgliedschaft im Ehrenrat unver​einbar.

4.)
Die Tätigkeit des Ehrenrates regelt die Ehrenratsordnung. Sie ist von der Vereinsleitung zu erstellen und nicht Bestandteil dieser Satzung.

§  17- Mitteilungsblatt

Zur Erfüllung des Vereinszweckes kann der DBSCM ein eigenes Mitteilungsblatt herausgeben. Dessen Schriftleitung hat ggf, der 1. Vorsitzende inne. Der DBSCM kann sich aber auch des Mitteilungsblattes der Int. Dachorganisation bedienen. Die Kosten für das Mitteilungsblatt sind im Jahresbeitrag der DBSCM-Hauptmitglieder enthalten.

§   18 - Weitere Ordnungen

Alle weiteren Ordnungen, wie Beitrags- und Finanzordnung , Zuchtordnung usw des DBCM sind eben​falls nicht Bestandteil der Satzung. Sie werden von der Vereinsleitung erstellt. Änderungen können von der Vereinsleitung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. Bei Stimmengleichheit ent​scheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden.

          §  19 - Auflösung des DBSCM und Anfallberechtigung

     1.)
Über die Auflösung des DBSCM entscheidet eine außerordentliche Mitgliederversammlung (Hauptversammlung), die ausschließlich zu diesem Zweck einberufen wird

2.) Zur Gültigkeit des Beschlusses über die Auflösung des DBSCM ist eine Mehrheit von 4/5 der in der Versammlung anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.
3.) Diese außerordentliche Mitgliederversammlung bestimmt durch Wahl zwei gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatioren.
4.) Bei Auflösung de Vereins kann das Vereinsvermögen nur  einer gemeinnützlichen Tierschutzorganisation zufallen
5.) Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der DBSCM aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsnatur verliert.
Lindenberg  den 10.06.2009
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